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26/02 Markenschutz Musterschutz

Norm

MarkenSchG 1970 §11 idF 1999/I/111;

MarkenSchG 1970 §28 Abs1 idF 1999/I/111;

MarkenSchG 1970 §36;

Rechtssatz

Ausführungen dazu, dass die im vorliegenden Erkenntnis dargestellten, vom Beschwerdeführer angeführten

rechtlichen Nachteile keine Stellung als Beteiligter im Verfahren zur Umschreibung der beiden betro:enen Marken

gemäß § 28 Abs. 1 Markenschutzgesetz und somit auch keine Beschwerdelegitimation gemäß § 36

Markenschutzgesetz begründen. So verleiht der Umstand, dass der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt der Veräußerung

der Geschäftsanteile der B-GmbH Geschäftsführer und Gesellschafter der B-GmbH gewesen sei, ihm nicht die

Rechtsstellung des Erwerbers des Markenrechts an den beiden Marken. Der Beschwerdeführer ist auch als

Vertragspartner der von ihm angeführten Rahmenvereinbarung (in der nach seinem Vorbringen die Zustimmung zur

Nutzung der beiden Marken, nicht jedoch zur Übertragung auf die B-GmbH eingeräumt worden sei) nicht Beteiligter

der Umschreibung gemäß § 28 Abs. 1 Markenschutzgesetz.
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